
Auch der letzte Weg 
gehört zum Leben.

So erreichen Sie uns 

Bestattungshaus Feige
Müggelseedamm 199 / 12587 Berlin-Friedrichshagen

Wir sind Tag und Nacht für Sie erreichbar unter: 
Tel.  030 6453928 / Fax.  030 64197054

info@feige-bestattungen.de

Von Montag bis Freitag von 9-16 Uhr
ist unser Büro für Sie geöff net. 

Gerne auch nach vorheriger Terminvereinbarung. 

www.bestattungshaus-feige.de

Wer um einen Menschen trauert, fühlt sich häufi g mit den 
notwendigen organisatorischen und formellen Angelegen-
heiten überfordert.

Wir möchten Sie auf diesem schweren Weg begleiten und 
unterstützen, mit Ihnen gemeinsam dem Verstorbenen 
einen würdevollen, angemessenen und individuellen Ab-
schied gestalten. 

Wir stehen Ihnen bei und nehmen uns die Zeit, Fragen 
zu beantworten und Ihre Wünsche zu erfüllen.

Wir stellen unsere Erfahrung zur Verfügung
Von der umfassenden Beratung der verschiedenen Bestat-
tungsformen- und Möglichkeiten, der Überführung des Ver-
storbenen, über die hygienische-oder kosmetische Versor-
gung, der Totenfürsorge, Aufbahrung zur feierlichen oder 
schlichten Abschiednahme, bis hin zur Ausgestaltung und 
Organisation der kirchlichen- oder weltlichen Trauerfeier 
im andächtigem Rahmen- eben so individuell wie der Ver-
storbene selbst- und stehen  an Ihrer Seite.

Menschen, die wir lieben, 
bleiben für immer, 
denn sie hinterlassen Spuren
in unseren Herzen.
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Wir empfehlen auf  Grund der Parkraumsituation
 im RaumFriedrichshagen die Anfahrt 

mit öff entlichen Verkehrsmitteln / (S 3, Tram 60/61)
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1. Sie benachrichtigen einen Arzt.

Bei einem Sterbefall zu Hause, im Alten- oder Pflegeheim ist 
zunächst ein Arzt zu benachrichtigen, damit dieser die Todes-
bescheinigung ausstellen kann.
Bei einem Sterbefall im Krankenhaus wird diese in der Regel 
durch einen Arzt ausgestellt.

2. Informieren Sie die engsten Angehörigen. 

Es ist ratsam die engsten Angehörigen zu benachrichtigen um 
den Sterbefall zur Kenntnis zu bringen, sich gemeinsam über 
die nächsten Schritte auszutauschen und sich in dieser schwe-
ren Zeit zu unterstützen. 

3. Benachrichtigen Sie uns. 

Es ist sinnvoll, uns zu einem möglichst frühen Zeitpunkt zu 
benachrichtigen, damit wir Ihnen und Ihren Familienmitglie-
dern behilflich sein können. Wir klären Sie gern darüber auf, 
was zu beachten ist und welche Formen der Abschiednahme 
möglich sind. 

Was ist zu tun, wenn ein Mensch 
gestorben ist?

Bestimmen Sie selbst, regeln Sie notwendiges und entlasten Sie 
Ihre Angehörigen.
Durch eine Bestattungsvorsorge können Sie bereits zu Leb-
zeiten festlegen, wie Ihre Bestattung ablaufen soll. Für die 
Hinterbliebenen bedeutet das in der Regel eine große Erleich-
terung. Das Wissen, dass alles so abläuft, wie Sie es sich ge-
wünscht haben, wirkt tröstend. 
Wichtig bei einer Bestattungsvorsorge ist die Hinterlegung an 
einem Ort, an welchem sie im Sterbefall schnell gefunden wer-
den kann. Wir beraten Sie umfassend.

Denken Sie an das Unvermeidliche -
Mut, auch den letzten Schritt zu denken

Es gibt keinen vorgegebenen Zeitpunkt für die Organisation 
einer Bestattungsvorsorge. Um Ihre Angehörigen zu entlas-
ten, sollten Sie das Thema Vorsorge aber nicht zu lange hi-
nauszögern. Insbesondere bei schweren Krankheiten ist es 
empfehlenswert, mit den engsten Angehörigen zumindest 
über die Wünsche für die Beisetzung zu sprechen. 

Informieren Sie sich über die Möglichkeiten!

Die Bestattungsvorsorge

Zur Erledigung der Formalitäten und behördlichen 
Schritte benötigen wir zunächst die wichtigsten 
Dokumente

• Personalausweis

• Chipkarte der Krankenkasse

• Schwerbeschädigtenausweis (falls vorhanden) 

• Rentennummer

• bei Verheirateten - Heiratsurkunde

• bei Ledigen - Geburtsurkunde

• bei Geschiedenen - Heiratsurkunde und  Scheidungsurteil
   mit Rechtskraftvermerk

• bei Verwitweten - Heiratsurkunde und Sterbeurkunde
   des Ehepartners  

• Bestattungsvorsorgevertrag  

• Versicherungsunterlagen der Sterbegeld- und 
   Lebensversicherung oder Treuhand AG

□  bei Verheirateten - die Heiratsurkunde 

Welche Dokumente werden benötigt?


